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statte oder eine Besichtigung eines Hispeiwuiro zahl der Verstorbenen war mehrere Jahre

tJürtorgcstcllej oder einer Desinfektionsanstalt, krank nnd dazu noch ..in den besten Gebens

so werden die gewonnenen Kenntnisse und jähren", die Zahl der an Tuberkulose Lei-

Anregungen vertieft und die lleberleitung in denden in der Schweiz schätze ich auf 90,000.
in die praktische Tuberkulosebekämpfung ist Diese Wahlen mahnen uns zu helfen und zum
vermittelt. Kampfe gegen die Tuberkulose aufzurufen

In der Schweiz kommen alljährlich mehr als Samariter- nnd Militärsanitätsvereine nnd

WW Tuberkulose-Todesfälle vor, die Mehr- die Rotkrenzgesellschaften.

-

Ois Cinbcmddeckeli kür „Ociz Kote kreui"
werden auch dies Jahr wieder von Mitte November an zum bisherigen Preis von
PO Np. abgegeben und zwar für den Jahrgang 1007 nnd 1009. Die letzteren werden vor-
teilhast als Sammelmappen für die nach und nach erscheinenden Nummern des künftigen

Jahrganges und am Ende de-S Jahres als Einband verwendet.

Auch die beliebte» Einbanddecken zur Zeitschrist „Ant häuslichen .sherd" können zum
Preis von 00 Np. durch uns bezogen werden.

Die Einbanddecken haben letztes Jahr so unerwartet lebhafte Nachfrage gefunden, dap

auch dies Jahr zahlreiche Bestellungen zu erwarten sind. Im Interesse einer prompten Er-
ledigung aller Aufträge, ersuchen wir deshalb, die Bestellungen so frühzeitig als möglich
unter Benutzung der Bestellkartcn, die dieser Nummer lwiliegen, aufgeben zu wollen, an

die Administration.
XI!, g-iir die Oü'strnng von Guànddà», die erst »ach R'cmsahr 1N0K bestellt werden, können wir

keine Gewähr übernehmen!

a 0

lum Entwurf àe5 kundezgsletzez betreffend die kranken-
und Untallverlicberung vom 10. Os-ember 190b.

Nach Referaten des Hrn. Or. Gnnguillet in der Kommission für Gemeinnützigkeit der „Ökonomischen nnd

gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons Hern".

tZchlusz.)

V. ' die Kosten derselben bei längerer llntcrftützungs-

In Art. 10 des Entwurfs wird bei den dauer nicht in gleiche,n Maße zunehmen, wie

Mindestleistungen der Krankenkassen eine s

bei der Krankengellverfichcuing, ceren Koften

Unterslützungsdaner der Erkrankten von >

ontjprechend der ^ahl der Krankheitt.ckage sich

mindestens 0 Monaten gefordert. Es wäre aber j
steigern.

im Interesse der vielen Patienten, welche an j Die auf pag. 00 der Botschaft erwähnten
langwierigen, chronischen Krankheiten leiden, ^ Reduktionsfaktorcn — es wird zwar leider
gelegen, wenn die Unterstülzungsdauer auf j nicht gesagt, für welches Bersichernngssystem,
mindestens 1 Jahr ausgedehnt worden - Krankenpflege- oder Krankengeld- oder kom-
wäre, um so mehr als die Erkrankten nach dinierte Versicherung sie gelten — zeigen
Ablauf der Unterstützungsdauer vielfach dem übrigens, das; die Kosten der einjährigen
Elend und bitterer Armut verfallen. j Unterstützungsdancr nur k,09 resp. 8°Z höher

Wir haben schon bei der Besprechung der kommen, als die Kosten der 0monatlichen
Krankenpflegeversichernng hervorgehoben, daß Untcrstütznngsdauer. Bei diesen geringen Mehr-
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kosten der 12monatlichen Ilnterstütznngsdaller
ist es lvirktich zgi bedauern, dass dieselbe tticht
alis Humanitären und sanitären Gründen als
Minimum gefordert worden ist. Die zweck-

mäßige Bekämpfting der großen Volksseuchen, ^

vorab der Tuberkulose, wäre hierdurch wesentlich :

gefördert worden. Es ist zu hoffen, daß die s

Räte, namentlich wenn sie Unterstützung vor-
ab der Krankenpflegcversicherung beschließen

sollten, dann gleichzeitig die Verlängerung
der llnterstütznngsdauer von 0 auf 12 Monate ^

aufnehmen.
Eventuell könnte diese Verlängerung der

Ilntcrstützungsdauer auf die Krankenpflege-
Versicherung beschränkt werden und derselben
hierfür ein Zuschlag von 0,25 Rp. Per Tag
vom Bund gewährt werden, wodurch die
Meln'kosten der einjährigen Untcrstützungsdauer
gedeckt würden.

VI.
In Art. 0, Absatz 2, des Entwurfes wird

als Bedingung für die Freizügigkeit die

Verpflichtung für das übertretende Kassen-
Mitglied aufgestellt, der neuen Kasse die gleichen
Beiträge und Eintrittsgelder zu ent-
richten, wie sie von einem ganz neu eintreten-
den Mitglied gleichen Alters allgemein ge-
fordert werden. Wie die Botschaft auf pag. 120
nachweift, müssen die Kassen, wenn sie von
allen Versicherten ohne Unterschied des Ein-
trittsalters die gleichen Prnmicnbeträge ein-
fordern wollen, aus versicherungstechnischen
Gründen ein nach dem Eintrittsalter abge-
stuftes Eintrittsgeld von den Neueintretendcn
verlangen, das zwischen dem Eintrittsalter
von 20 und demjenigen von 45 Jahren
von 0—07 Fr. 00 Rp. variieren müßte. Unter
diesen Umständen dürfte es aber weniger be-

mittelten Versicherten, die in einem höhern
Alter stehen und vielleicht noch eine zahl-
reiche Familie zu erhalten haben und die
aris irgend einem Grunde Wohnungs- Be-
rufs- oder AnstellnngSwechsel) aus ihrer bis-
herigen Krankenkasse aus- und in eine neue
übertreten müssen, schwer fallen, diese hohen
Eintrittsgelder zu bezahlen. Mancher gerät
dadurch in die fatale Lage, gerade in einem

Alter, wo er wegen größcrn Krankheitsrisikos
die Versicherung viel nötiger Hütte, von dem
Uebertritt in eine neue Kasse Abstand zu
nehmen und die bisher einbezahlten Präimen,
welche für ihn einen Sparpfennig bedeuteten,

fahren zn lassen, alles nur alls dem Grunde,

weil das tzohc Eintrittsgeld für ihn momentan
unerschwinglich ist. Dadurch wird der Runen
der Krankenversicherung und die Freizügigkeil
illusorisch. Daß die neue Kasse, in welche
der Uebertretendc eintritt, ans versichcrnngs
technischen Gründen ein dem Alter entsprecheil
des Eintrittsgeld zur Deckung istres Risikos
verlangen muß, ist selbstverständlich, es frage
sich aber, ob nicht die Bezahlung dieses Ein
trittsgcldes statt dem Uebertretenden der bis
herigcn Kasse auferlegt werden sollte, welche

ja die Prämien vielleicht gerade in den jüngcrn
Jahren desselben eintzeimste, ohne daß sie

Leistungen zu gewähren hatte. Bei dem heutigen
Postscheck- und Giroverkehr dürften solche

Einzahlungen von einer Kasse an die andere
ohne große Schwierigkeiten und Kosten be-

werkstelligt werden können.

Alle diese Erwägungen führen dazu, den

Wunsch anszusprechen, es möchten die in
Art. 0. Absatz 2 vorgesehenen Eintrittsgelder,
die voil Uebertretenden alls versichernngs-
technischen Gründen an die neue Kasse zu
bezahlen sind, der bisherigen Kasse und nicht
den Uebertretenden auferlegt werden.

Fassen wir zum Schluß unsere Wünsche
und Begehren zum Entwurf Bnndesgesetz
betreffend Kranken- und Unfallversicherung
zusammen, sv verlangeil wir:

1. Für die unbemittelten Bevölkerungs-
klaffen ist das Obligatorium der Versicherung
gegen Krankheiten ins Gesetz aufzunehmen.

î Die Abwälzung desselben auf die Kantone
kommt beinahe einer Verzichtleistung auf das-

s selbe gleich.

2. Aus nationalökonomischen, hygienischen
s und etlsischen Gründen ist vom Bund vorab

die Krankenpflegevcrsichernng, welche den
j Zweck der Krankenversicherung, die Verbesse-

rung des Loses der Kranken, rasche Heilung
^ und Hebung der Volkswohlfahrt in sanitarischer
s und hygienischer Beziehung am besten ver-
' bürgt und auch den erwerbsfähig gebliebenen
s Kranken gerecht wird, zu fördern.

Die Krankengeldversicherung ist nur in
s Verbindung mit der ersteren als kombinierte
î Krankenversicherung mit Natural- und Geld-
i leistungen zu unterstützen. Die bloße Kranken-
i geldversicherung mit bloßen Geldleistungen ist
j der Privatinistative zu überlassen und wegen

der Gefahr des Mißbrauchs mit den Bundes-
^ geldern und der Simulation und wegen der
j mangelnden Garantie für eine zweckmäßige
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Verwendung der Bnndesgelder und für eine

sachverständige Bekämpfung der Krankheiten
ans die Dauer vom Bund nicht zn berück

sichtigen.

Da die blossen Krankengeldkassen überdies
die erwerbsfähigen Kranken nicht unterstützen,
es sei denn das; sie die Arbeit niederlegen,
ferner dem Bund seine Unfallkranken nicht
abnehmen können, überhaupt aus all den

genannten Gründen teurer sind und viele
unnötige Gelder auslegen müssen, ohne dass

der Endzweck der Krankenversicherung auch
immer sicher rasch und richtig erreicht wird, ^

so sollten sie vom Bund nur vorübergehend,
jedoch nicht auf die Tauer subventioniert
werden.

Tie anerkannten Krankenkassen halten so-
mit in Art. 10 ihren gcnnßberechtigten er-
krankten Mitgliedern ans eigene Kosten wenig-
stcnS kirchliche Behandlung und Arznei oder
letztere Leistung samt einem täglichen Kranken-
gcld von mindestens 1 Fr. zn gewähren.

Ten reinen Krankengeldkasscn wäre nach

Analogievon Art. 89ö des verworfenen Gesetzes

von Iti99 eine Frist von ö —10 Jahren zur
Einführung der Krankenpflegcversicherung zn
gewähren, innert welcher ihnen die Bundes-
subvention von 1 Rp. per Tag unbekümmert
um die Höhe des Krankengeldes zn entrichten
wäre. Nach Ablalif dieser Frist würde die

Beitragsleistnng des Bundes an die reinen
Krankengeldkasscn dahinfallen.

Endlich sollte als Ansporn zur Einführung
der Krankenpslegeversicherung seitens der reinen
Krankengeldkasscn und zn der Krankcnfürsorge
durch Uebernahme der Spitalkosten seitens
der Krankenpflege- und kombinierten Kassen
der Grundsatz im Gesetz festgelegt werden,
daß die bisherigen Leistungen der Mitglieder
anerkannter Krankenkassen durch die Annahme
der Bnndesbciträge keine Verminderung er-
fahren dürfen.

ll. Tie Krankenpflege- oder Natnralversiche-
rung ist nicht nur den Frauen, sondern auch
den Kindern zugänglich zn machen. Tie Ver-
sichcrnng der Kinder der unbemittelten Be-
völkernngsklassen ist vom Bunde unter Mit-
Wirkung der Kantone und Gemeinden durch
Beiträge zu erleichtern und zn unterstützen.

Ja selbst wenn möglich durch Einführung
der unentgeltlichen Krankenpflege der Kinder
der unbemittelten Vevölkcrnngsklassen zum

Wohl der heranwachsenden Generation zn
erweitern.

1. Ten erkrankten Mitgliedern der Kranken-
kassen ist ebensogut wie den Unfallkrankcn
die freie Arzwahl unter den Aerzten mit eid

gcnössischem Befähignngsansweis zn gewähr-
leisten.

5. Die Unterstütznngsdauer sollte im In-
tercssc der an lang dauernden Krankheiten lei
denden Kassenmitgliedern von 0 auf 1? Monate
verlängert werden und den Krankenpflege-
kassen hierfür ein Zuschlag von 0,9 Rp. per
Tag gewährt werden.

6. Zur Erleichterung der Freizügigkeit in vor-
gerücktem Alter sind die in Art. 0 vorgesehenen
Eintrittsgelder von der bisherigen Kranken-
kasse und nicht von den Uebertretenden an

^ die neue Kasse zu entrichten.

Wir sind hiermit am Schluß unserer Bc-
trachtnngen und Uebcrlcgnngen angelangt.
Wir haben absichtlich mehrere Einwände mehr
technischer Natur Übergängen, nur vom gemein-
nützigen, volkswirtschaftlichen, hygienischen, so-

zialeu und ethischen Standpunkt aus den

Gesetzesentwnrs beleuchtet und die in uns
aufgestiegenen Bedenken und Wünsche ge-
äußert. Wir empfehlen dieselben dem Nach-
denken und der wohlwollenden Prüfung aller
um das Wohl des Volkes, vorab der nnbc-
mittelten Bevölkerungsklasscn besorgten Bürger,
da wir überzeugt sind, daß deren Bcrücksich-
tignng eine für das Schweizervolk segensreiche
Lösung der Vcrsicherungsfrage ermöglichen
würde. Namentlich seien die oben auseinander-
gesetzten Erwägnngen und Wünsche den Mit-
gliedern unserer obersten Behörden und allen
den Gesellschaften unseres Landes, welche
die Förderung des Volkswohls ans ihre
Fahne geschrieben haben sGemeinnützigc Ver-
eine, gemeinnütziger Frauenverein, Perein für
SchnlgesundheitSpslege und Kinderschutz, Ver-
eine zur Bekämpfung der Tuberkulose u. a.m.)
recht warm ans Herz gelegt, mit der Auf-
forderung, ihr Möglichstes zn tun, damit
denselben im Bereich des Möglichen Rech-

nung getragen werde.
Da der schwciz. Zcntralvcrein vom Roten

Kreuz in 2. l>. seiner Statuten „Betätignng
auf dem Gebiet der Kranken- und Gesund-
heitSpflege", anstrebt und da die Nutzbar-
marchnng und Organisation der freiwilligen
Sanitätshülfc doch wohl nur da möglich ist,

wo schon in Friedcnszeiten die Krankenpflege



Tas Note Krnir.

und Krankenfürsorge richtig organisiert sind,
so darf erwartet werden, das; anch er nnd
seine NUtglicder sich nm eine zweckmäßige

Lösung der Kranken und Unfallversicherung^-
frage interessieren nnd bemühen werden. Ten
Lesern des „Roten Kreuz" das eine schiveize

rische Nìonatsschrift für Kranke und Volks-
gesundhcitspflege sein will, kaitn und darf es

nicht gleichgültig sein, in welcher Weise im
neuen Gesetzesentwurf über Krankcnvcr-
sicherung der Endzweck jeder Krankenvcrsich-

erting erreicht und durchgeführt wird. Das
vorliegende Gesetz ist eines der wichtigsten,
die dem Schweizervolk vorgelegt wurden, nicht
nur der großen Summen wegen, die beansprucht
werden, sondern vorab in nationalökonomischer
nnd sanitarischer Beziehung. Handelt es sich

doch um Erhaltung nnd Wiedererlangung der

Gesundheit, cineS der höchsten, wenn nicht
das höchste Gut des Gebens und hierfür ist

nur das Beste gut genug.
Ten Schreiber dies würde es freuen, wenn

es ihm gelungen wäre, durch diese AuSein-
andcrsetzungen das Interesse für die so

wichtige Materie anch bei den Lesern dieser

Zeitschrift zu wecken und wenn durch diese

Ausführungen der Ansporn gegeben würde

zu einer Aussprache pro ot ooutra denn «ein

olloo clés rcläos jaillit la lunridro, >

Jetzt, bevor die gesetzgebenden Räte an
die Beratung des Entwurfs herangetreten
sind, ist der Zeitpunkt zu einer ruhigen, lei
dcmschaftslosen Prüfung der ganzen Versiehe
rnngssrage noch günstig. Später, wenn ein-
mal der Entwurf dnrchberatcn, von den Räten
genehmigt ist und eventuell dem Vvlksrefe-
rendum unterbreitet wird, dann kann es sich

nur noch wn Annahme oder Verwerfung
handeln. Tann hört erfahrungsgemäß eine

sachliche Prüfung auf, der Kampf für oder
wider das Gesetz entbrennt und nur zu oft
muß dann die Stimme der ruhigen Ueber-

leguug und der klaren Ueberzeugung vor dem

Geschrei der Leidenschaft verstummen.

Mitteilung. Ta uns von verschiedenen
Seiten der Wunsch geäußert wurde, die Arbeit
von IM. Ganguillet über den Entwurf
der eidgenössischen Kranken- und
Unfallversicherung in Broschürcnform
zu erhalten, haben wir davon eine beschränkte

Zahl von Separatabzügen erstellen lassen

und geben solche zum Selbstkostenpreis von
20 Ets. an Interessenten ab, solange Vorrat.

DmiMntiö» der Zeitschrift »töte Kreuz",

ZiMeiiN, Lern.

kitte an uiàe kbonnsnten.

Durch zahlreiche Nachbestellungen ist der Reservevorrat der Nummern tz, 4, á und 0

deS Jahrganges l907 völlig erschöpft worden. Um den eingehenden Nachbestellungen gcnü-

gen zu können, ersuchen wir solche Leser, die unser Blatt nicht sammeln, uns die genannten

Nummern einsenden zu wollen und sprechen dafür zum Voraus den besten Tank aus.

Administration „Das Rote kreuz", Rabbentat, Lern.

Mitteilung à Isntralvoritanà à Zàsiisrîsàn Militär-
lanitätzvereinz.

Ter Militärsanitätsverein F lato il-Goß au und Umgebung hat sich wieder reor-

ganisiert und ist in den schweizerischen Verband aufgenommen worden. Er zählt unter dem

Präsidium des Herrn Rüegger gegenwärtig 20 Mitglieder.
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